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BEKANNTMACHUNG 
Festsetzung der Grundsteuer 2026 durch öffent-

liche Bekanntmachung des Marktes Eckental 

 
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27  
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 32 
des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 387), wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2026 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 
 
Die Grundsteuer 2026 wird jeweils am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit den Vier-
teljahresbeträgen fällig, die in den zuletzt erteilten 
Grundstücksabgabebescheiden festgesetzt wurden. 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des  
§ 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch ge-
macht haben, wird die Grundsteuer 2026 in einem 
Betrag am 01.07.2026 fällig. Es werden nur dann  
Änderungsbescheide erteilt, wenn die Grundsteuer- 
hebesätze geändert werden oder sich die Besteue-
rungsgrundlagen (Messbeträge) ändern, ansonsten 
gilt der vorhandene Grundsteuerbescheid.   
 
Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsverfah-
ren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, spätes-
tens bis zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen die fäl-
ligen Zahlungen zu entrichten, um Mahngebühren 
und Säumniszuschläge zu vermeiden.  
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die-
ser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 
die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Es kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
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1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:  
Der Widerspruch ist schriftlich beim Markt Eckental, 
Rathausplatz 1, 90542 Eckental, einzulegen. Sollte 
über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Ansbach in 91522 Ansbach, Promenade 24 - 
28, 91522 Ansbach, erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Markt Eckental) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll  
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in  
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:  
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach in 91522 Ansbach, Promenade 24 - 28, 
91522 Ansbach, zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Markt Eckental) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.  
 
Eckental, 16.12.2025 
 
MARKT ECKENTAL  
 
Steueramt  
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
Festsetzung der Hundesteuer 2026 durch öffent-
liche Bekanntmachung des Marktes Eckental 
 
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß der Hun-
desteuersatzung vom 31.07.2008 und der ersten 
Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung vom 
10.12.2014 des Marktes Eckental wird die Hunde-
steuer für das Kalenderjahr 2026 in der zuletzt ver-
anlagten Höhe festgesetzt.  
 
Die Hundesteuer 2026 wird am 15. Februar 2026 mit 
den Beträgen fällig, die in den zuletzt erteilten Hun-
desteuerbescheiden festgesetzt wurden. Es werden 
keine neuen Hundemarken ausgegeben.  

Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsverfah-
ren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, spätes-
tens bis zu diesem Zeitpunkt die fälligen Zahlungen 
zu entrichten, um Mahngebühren und Säumniszu-
schläge zu vermeiden.  
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die-
ser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 
die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Es kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:  
Der Widerspruch ist schriftlich beim Markt Eckental, 
Rathausplatz 1, 90542 Eckental, einzulegen. Sollte 
über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Ansbach in 91522 Ansbach, Promenade 24 - 
28, 91522 Ansbach, erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Markt Eckental) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
  
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:  
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach in 91522 Ansbach, Promenade 24-28, 
91522 Ansbach, zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Markt Eckental) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.  
 
Eckental, 16.12.2025 
 
MARKT ECKENTAL  
 
Steueramt  
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BEKANNTMACHUNG 
Widmung von Gemeindestraßen 
 
Der Bau- und Umweltschuss hat die Widmung eines 
Abschnitts der Orchideenstraße (Anbindung Gewer-
begebiet Brand an die B2) als Orts- bzw. Gemeinde-
verbindungsstraße beschlossen. Die Fl.Nr. 1065/1, 
Gem. Eschenau und Fl.Nrn. 81/10, 82/8 und 81/2, 
Teilfläche, Gem. Brand waren bisher nicht gewid-
met. Diese sollen nun als Orts- bzw. Gemeindever-
bindungsstraße, wie folgt gewidmet werden. 
 
Ortsstraße: 
- Orchideenstraße, Fl.Nr. 82/8 und Teilfläche der 

81/2, Gem. Brand als Ortsstraße 
Anfangspunkt: Einmündung Orchideenstraße 
Fl.Nr. 82/16 
Endpunkt: Einmündung Orchideenstraße 81/10 
Länge: 0,061 km 

 
Gesamtlänge der Ortstraße: 1,714 km 
 
Straßenbaulastträger: Markt Eckental 
 
Gemeindeverbindungsstraße: 
- Orchideenstraße, Fl.Nr. 81/10, Gem. Brand und 

Fl.Nr. 1065/1, Gem. Eschenau als Gemeindever-
bindungsstraße 
Anfangspunkt: Einmündung Orchideenstr. Fl.- 
Nr. 81/2 
Endpunkt: Einmündung in die Bundesstraße 2, 
Fl.Nr. 686/10, Gem. Eschenau 
Länge: 0,450 km 

 
Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraße: 
0,450 km 
 
Straßenbaulastträger: Markt Eckental 
 
Die Widmungsverfügung ist vor Aufnahme in das Be-
standsverzeichnis öffentlich bekannt zu machen 
(Art. 41 Abs. 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz - BayVwVfG) und kann in der Zeit vom 
29.12.2025 bis einschließlich 30.01.2026 beim Markt 
Eckental im Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 
UG1.09 während der Amtssprechstunden (Montag 
bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, zusätzlich Diens-
tag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden 
(Art. 41 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 
 
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb  
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim 
Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach, Postanschrift: 
Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach, schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichtes erhoben werden 

 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt 
Eckental) und das Klagebegehren bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Eckental, 29.12.2025 
 
MARKT ECKENTAL 
 
gez. 
 
Ilse Dölle 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
Haushaltssatzung des Marktes Eckental (Land-
kreis Erlangen-Höchstadt) für das Haushaltsjahr 
2026 

 
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung er-
lässt der Markt Eckental folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 42.166.200 Euro 
und im  
Vermögenshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit 17.144.700 Euro 
ab. 
 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 4.345.350 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

(entfällt, da eigene Grundsteuer-Hebesatzsat-
zung) 
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2. Gewerbesteuer 380 v.H. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 
in Kraft. 
 
Eckental, den 29.12.2025 
 
Markt Eckental 
 
gez. 
 
Ilse Dölle 
Erste Bürgermeisterin 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung 2026 wurde mit 
Schreiben des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt 
vom 18.12.2025, Az. 20-941-572121, rechtsauf-
sichtlich genehmigt. 
 
Gemäß Art. 65 Abs. 3 GO wird die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2026 hiermit amtlich be-
kanntgemacht. Die Haushaltssatzung und der Haus-
haltsplan liegen während des ganzen Jahres in der 
Gemeindeverwaltung im Rathaus Eschenau, Rat-
hausplatz 1, 90542 Eckental, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 
 


